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1. Änderung der Friedhofsordnung
vom 24.11.2022

für die Friedhöfe der Betriebsgemeinschaft 
der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Woltershausen 

in Woltershausen und in Harbarnsen

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord- 
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-Iuth. 
Kirchengemeinde Woltershausen am 03. ^3, ^09^ folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

Die Friedhofsordnung für die Friedhöfe der Betriebsgemeinschaft der Ev.-Iuth. Kirchenge­
meinde Woltershausen vom 24.11.2024 wird wie folgt geändert: 

§ 11 (1) erhält folgende Fassung:

§ 11 Allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung:

a) Reihengrabstätten (§12),

b) Wahlgrabstätten (§13),

c) Urnenwahlgrabstätten (§14),

d) Rasenreihengrabstätten (§ 15),

e) Urnenrasenreihengrabstätten (§ 15 a),

f) Baumgrabstätten mit Gedenkplatte in Woltershausen (§ 15 b),

g) Baumgrabstätten am Gedenkstein in Woltershausen (§ 15 c),

h) Baumgrabstätten am Gedenkstein in Harbarnsen (§ 15 d)

§ 15 b erhält folgende neue Fassung:

§ 15 b 
Baumgrabstätten mit Gedenkplatte in Woltershausen

(1) Für Baumgrabstätten mit Gedenkplatte auf dem Friedhof in Woltershausen steht im Baumgrabfeld 
ein Baum zur Verfügung, solange an diesem einzigen Baum Grabstellen belegbar sind. Es handelt sich 
dabei um den Baum in südlichster Ausrichtung. Baumgrabstätten mit Gedenkplatte auf dem Friedhof 
in Woltershausen sind Reihengrabstätten mit einer Grabstelle für Urnenbestattungen, die anlässlich 
eines Todesfalls der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann 
nicht verlängert werden. Die Pflege und Gestaltung erfolgt durch den Friedhofsträger oder durch ei­
nen von diesem beauftragten Dritten.

(2) Den Verstorbenen wird durch eine Gedenkplatte, die den Namen des Verstorbenen sowie das Ge- 
burts- und Sterbejahr enthält gedacht. Das Setzen erfolgt auf Veranlassung und Kosten der nutzungs- 
berechtigten Person. Wegen der notwendigen Rasenpflege sind Einfassungen und aufgesetzte Schrift­
zeichen nicht erlaubt.
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(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei­
hengrabstätten auch für Grabstätten im Baumgrabfeld.

(4) Das Ablegen von Blumen und jeglichem Grabschmuck ist nur auf dem zentral dafür hergerichteten 
Ort zulässig.

Nach § 15 b werden die §§ 15 c und 15 d eingefügt und erhalten folgenden Wortlaut:

§ 15 c

Baumgrabstätten am Gedenkstein in Woltershausen

(1) Die übrigen Bäume des Baumgrabfeldes stehen für Baumgrabstätten am Gedenkstein zur Verfü­
gung. Baumgrabstätten am Gedenkstein auf dem Friedhof in Woltershausen sind Reihengrabstätten 
mit einer Grabstelle für Urnenbestattungen, die anlässlich eines Todesfalls der Reihe nach für die 
Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. Die Pflege 
und Gestaltung erfolgt durch den Friedhofsträger oder durch einen von diesem beauftragten Dritten.

(2) Für jede beigesetzte Person wird an dem zentralen Gedenkstein eine Namenstafel angebracht, die 
den Namen sowie das Geburts- und Sterbejahr des Verstorbenen enthält. Die Beschaffung und das 
Anbringen erfolgt durch den Friedhofträger auf Kosten der nutzungsberechtigen Person.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei­
hengrabstätten auch für Grabstätten im Baumgrabfeld.

(4) Das Ablegen von Blumen und jeglichem Grabschmuck ist nur auf dem zentral dafür hergerichteten 
Ort zulässig.

§ 15 d

Baumgrabstätten am Gedenkstein in Harbarnsen

(1) Baumgrabstätten am Gedenkstein auf dem Friedhof in Harbarnsen sind Reihengrabstätten mit ei­
ner Grabstelle für Urnenbestattungen, die anlässlich eines Todesfalls der Reihe nach für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. Die Pflege und Gestal­
tung erfolgt durch den Friedhofsträger oder durch einen von diesem beauftragten Dritten.

(2) Für jede beigesetzte Person wird an dem zentralen Gedenkstein eine Namenstafel angebracht, die 
den Namen sowie das Geburts- und Sterbejahr des Verstorbenen enthält. Die Beschaffung und das 
Anbringen erfolgt durch den Friedhofträger auf Kosten der nutzungsberechtigen Person.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei­
hengrabstätten auch für Grabstätten im Baumgrabfeld.

(4) Das Ablegen von Blumen und jeglichem Grabschmuck ist nur auf dem zentral dafür hergerichteten 
Ort zulässig.
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Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises in Kraft.

, den ..f .................
Der Kirchenvorstand:

 L.S. 
Vorsitzende Kirchenvorsteher/in

Die vorstehende Änderung der FrlecItTOfsöranung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 und Abs.
3 Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den ..',<...*..Wj.

Ev.-Iuth. Kirchenkreis Hildesheimer Land - Alfeld 
Der Kirchenkreisvorstapd 
Im Auftrag !

i s x

 LS.
Bevollmächtigter
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Satzung
über die Erhebung von Gebühren und die Benutzung der Friedhöfe

der Stadt Bockenem und deren Einrichtungen (Friedhofsgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. Nr. 3) und der §§ 1, 2, 4 und 5 des
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds.
GVBl. S. 121) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S.
589) hat der Rat der Stadt Bockenem in seiner Sitzung am 17.03.2025 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1
Gegenstand der Gebühren

1) Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und deren Einrichtungen werden die in dieser
Gebührensatzung festgesetzten Gebühren erhoben.

2) Für Leistungen, die nicht in dieser Gebührensatzung aufgeführt sind, wird das zu
entrichtende Entgelt nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet.

§ 2
Gebührenpflichtige

1) Gebührenpflichtig sind Antragstellerin/Antragsteller und Nutzungsberechtigte.

2) Zur Zahlung der Gebühren ist die Person verpflichtet, in deren Auftrag der Friedhof und
dessen Einrichtungen oder sonstige Leistungen in Anspruch genommen werden.

3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Entstehen der Gebührenpflicht

Die Gebührenpflicht entsteht mit der Erbringung der Leistung.

§ 4
Fälligkeit der Gebühren

Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 5
Gebührentarif

A. Überlassung von Grabstellen

1. Reihengräber
a) für den Leichnam eines Kindes bis zu 5 Jahren 800 €
b) für den Leichnam einer Person über 5 Jahren 990 €

2. Wahlgräber für 30 Jahre Nutzungszeit
a) einfache Wahlgrabstelle 1.290 €
b) Doppel-Wahlgräber je Grabstelle 1.290 €

für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle
sowie die Angleichung der Nutzungszeit an die Ruhezeit 40 €
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3. Urnengräber
a) Urnen-Reihengrabstelle 840 €
b) einfache Urnen-Wahlgrabstelle 990 €
c) Urnen-Doppel-Wahlgrabstelle je Grabstelle 990 €

für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle
sowie die Angleichung der Nutzungszeit an die Ruhezeit 30 €

d) für die Beisetzung einer Urne in einer Wahlgrabstelle
für Erdbestattungen: 20 %
der jeweiligen Gebühr der betreffenden Grabstelle

4. Rasengräber und Baumurnengräber (incl. städtischer Pflege)
a) Reihengrabstelle (Erdbestattung) 1.600 €
b) Reihengrabstelle (Urnenbestattung) 1.140 €
c) Baumurnengrabstelle 1.140 €
d) Für die Grabplatte für Grabstelle nach a) und b) werden die der Verwaltung für

die Herstellung dieser Platten entstehenden Kosten in Rechnung gestellt.
e) Für die Namensplatte für Grabstelle nach c) werden die der Verwaltung für die

Herstellung dieser Plaketten entstehenden Kosten in Rechnung gestellt

B. Bestattungsgebühren für Sarg– und Urnengräber (Öffnen und Schließen des Grabes)

Für den Aushub und das Schließen des Grabes werden die der Verwaltung für die
Durchführung dieser Arbeiten entstehenden Kosten in Rechnung gestellt.

Für Umbettungen, Ausgrabungen und Wiederbeisetzungen werden die der Verwaltung für die
Durchführung dieser Arbeiten entstehenden Kosten in Rechnung gestellt.

C. Benutzung von Friedhofskapellen und deren Einrichtungen 150 €

D. Genehmigungsgebühren für Grabausstattungen und Denkmale

Für die Aufstellung von Grabdenkmalen incl. regelmäßiger Kontrolle der Standsicherheit,
Grabplatten und sonstigen baulichen Anlagen.

1. für jedes Einzelgrab -einmalig- 50€
2. für jedes Doppelgrab -einmalig- 75€

§ 6
Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.05.2025 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren und die Benutzung der Friedhöfe
der Stadt Bockenem und deren Einrichtungen vom 17.12.2001 in der Fassung der 1. Änderung
vom 03.07.2006 außer Kraft.

Bockenem, den 19.03.2025

Stadt Bockenem

Rainer Block
Bürgermeister
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Sitzung des Ausschusses für 
Migration, Integration, Bevölkerungsentwicklung und Netzzugang 

Am Dienstag, den 01.04.2025, um 16.00 Uhr,  
findet im Großen Sitzungssaal des Kreishauses,  

Marie-Wagenknecht-Straße 3, 31134 Hildesheim, 
eine Sitzung des Ausschusses  

für Migration, Integration, Bevölkerungsentwicklung und Netzzugang statt. 

T a g e s o r d n u n g : 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 07.11.2024

3. Einwohnerfragestunde

4. Aktuelle Flüchtlingssituation

5. Asylbewerber im Landkreis Hildesheim
Antrag der CDU Fraktion vom 27.01.2025
- Antrag 765/XIX

6. Bezahlkarte

6.1 Einführung einer Bezahlkarte für Leistungen nach dem AsylbLG 
- Antrag der Fraktionen FDP und Unabhängige vom 18.02.2025 
- Antrag 773/XIX 

6.2 Einführung einer Bezahlkarte für Leistungen nach dem AsylbLG 
Antrag der Fraktion FDP und Fraktion Die Unabhängige 
- Antrag 803/XIX 

7. Überarbeitung Migrationskonzept, Bericht der Verwaltung

8. Dolmetscherdienste für Migranten, Bericht der Verwaltung

9. Mitteilungen der Verwaltung

10. Anfragen

Hldesheim, den 24.03.2025         Landkreis Hildesheim 
Der Landrat 
In Vertretung 
gez. Schwenke 
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